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Förderaufruf Regionalbudget 2026 – 2. Call 

Förderung von Kleinprojekten 

Die LAG AktivRegion Alsterland e. V. ruft zur Einreichung von innovativen Kleinprojekten 
auf, die zur Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie beitragen. Die Förderung er-
folgt vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Haushalt 2026. 

 
Förderzeitraum 

• Antragseinreichung: bis zum 06. Mai 2026  

• Projektauswahl: 20. Mai 2026 

• Nachreichung von Genehmigungen: bis 30. Juni 2026 

• Projektabschluss inkl. Verwendungsnachweis: spätestens 31. Oktober 2026 

 
Wer kann einen Antrag stellen? 

• Kommunen 
• Vereine und Verbände 
• Private und ehrenamtliche Initiativen 
• Unternehmen 

 
Was wird gefördert? 

Förderfähig sind Projekte, die: 

• das bürgerschaftliche Engagement stärken 

• die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum verbessern 

• die Grundversorgung sichern oder ausbauen 

Beispiele: 

• Maßnahmen im Bereich Jugend, Umwelt, Kultur 

• Webseiten (max. Fördersumme: 5.000 €) 

• Warenautomaten (nur bei Erstbeantragung durch regionale Erzeuger, max. 5.000 €) 

Nicht förderfähig: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 

 
Förderkonditionen 

• Projektkosten: 2.000 Euro bis 20.000 Euro (brutto) 

• Fördersatz: bis zu 80 % 
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• Wichtig: Projektaufteilung zur Unterschreitung der Höchstkosten ist nicht zulässig. 
Angebote müssen auch 2026 gültig sein. 

 
Antragstellung 

Schriftlich einzureichen bei: 

LAG AktivRegion Alsterland e. V. 
c/o AgendaRegio GmbH 
Weimarer Str. 6, 24106 Kiel 
Tel.: 0431 530 308 30 
E-Mail: roland@agenda-regio.de 

Benötigte Unterlagen: 

• Projektantrag 
• Kostenschätzung (mit Angeboten) 
• ggf. Selbsterklärung zur Nicht-Vorsteuerabzugsberechtigung 
• ggf. Stellungnahmen (z. B. Denkmalschutz, UNB) 
• ggf. Bauzeichnungen und Baugenehmigungen 

 
Hinweise zur Durchführung 

• Mit der Umsetzung darf erst nach Förderzusage und Vertragsabschluss begonnen 
werden. 

• Der Abschluss eines Liefer- oder Leistungsvertrags gilt als Projektbeginn. 
 
Auswahlverfahren 

Die Auswahl erfolgt durch den Beirat der LAG AktivRegion Alsterland e. V. auf Basis der LEA-
DER-Strategie und festgelegter Kriterien. Alle fristgerecht eingereichten Anträge werden hin-
sichtlich der Mindestkriterien und den Kernthemenkriterien geprüft.  

Bei begrenzten Mitteln: 

• Gleichverteilung bei Punktgleichheit 

• Priorisierung von Projekten mit geringerer Fördersumme, wenn die Förderquote unter 
65 % sinkt 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die Zuwendung ist nicht übertragbar. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der AktivRegion oder unter  

Förderung - AktivRegion Alsterland. 

 

https://aktivregion-alsterland.de/foerderung/#RegionalBudget

